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Weiterqualifikation zur Anerkennung als  
Fachkraft  in der Eingliederungshilfe (berufsbegleitend) - AZAV- zertifiziert 

 
 

Kurs Beginn:  04.05.2026  

Kurs Ende:   21.05.2027 

Kurstage:  Montag und Freitag, von 8.15 bis 15.15 Uhr  
 
Inhalte und Dauer 
 

▪ 1. Modul: Leitbegriffe und Paradigmen der (Heil-) Pädagogik 
(100 Unterrichtseinheiten) 

           
▪ 2. Modul: Kommunikation und Beziehungsgestaltung  

(70 Unterrichtseinheiten) 
        
▪ 3. Modul: Wahrnehmen und Beobachten  

(50 Unterrichtseinheiten) 
 

▪ 4. Modul: Grundlagen der Methodik/Didaktik und Psychologie  
(110 Unterrichtseinheiten) 
 

▪ 5. Modul: Grundlagen der Medizin, Pflege, Therapie und Behandlung  
(190 Unterrichtseinheiten) 

        
▪ 6. Modul: Herausfordernde Situationen verstehen und begleiten 

(80 Unterrichtseinheiten) 
 
▪ 7. Modul: Fall- und Teamarbeit  

(40 Unterrichtseinheiten) 
 

▪ 8. Modul: Recht und Verwaltung 
(60 Unterrichtseinheiten) 
 
 

Bildungsgutschein 

Die Maßnahme ist förderbar mithilfe eines Bildungsgutscheins.  
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Zielgruppe und Zugangsvoraussetzungen 

▪ von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitssuchende  

▪ Arbeitslose (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) und Langzeitarbeitslose unabhängig davon, 
welchen Beruf bisher ausgeübt wurde bzw. Berufserfahrungen gesammelt wurden.  

 
Um an der Maßnahme teilzunehmen, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
 
▪ Mindestalter: 18 Jahre 

 
▪ Sprachsicherheit in der deutschen Sprache (mind. B1) 

 
▪ Eine Bescheinigung vom Arbeitsgeber über mindestens zweijährige Berufserfahrung im  Be

reich der Betreuung und Förderung von Menschen mit Behinderung in einer Einrichtung der 
Eingliederungshilfe (vorliegend zum Beginn der Weiterbildung). Nachweis im Original. Die 
Erfüllung  dieser Anforderungen (zweijährige Berufserfahrung) muss bis zum Abschluss der 
Weiterqualifizierung erfolgen1! 

 

▪ Einen amtlich beglaubigten Nachweis über eine einschlägige, mindestens 23-monatige2  
Berufsausbildung (bei Vollzeit), insbesondere als (nicht abschließend): 
 

▪ Altenpflegehelfer/in, Pflegeassistent/in  

▪ Arzthelfer/in, (zahn-) medizinische/r Fachangestellte/r  

▪ Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in  

▪ Hauswirtschaftsassistent/in, Fachpraktiker/in Hauswirtschaft  

▪ Hebamme, Entbindungspfleger/in  

▪ Kinderpfleger/in  
 

 Ansprechpartnerin: 

 Yasmina Schmitt-Adamaszek 

 Bildungsreferentin Lebenshilfe Landesverband Saarland e.V.  

 Telefon:  06821 - 98 196 014  
 Mail:       seminar@lebenshilfe-saarland.de 
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